
Öffentliche Bekanntmachung einer Allgemeinverfügung gemäß Art. 41 

Abs. 3 Satz 2 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz 

 

Die Stadt Kelheim hat mit Bescheid vom 04.12.2023 (Az. 5.1-ro.) folgende Allge-

meinverfügung erlassen: 

 
1. Die Stadt Kelheim erlässt hiermit ein  

 

Allgemeines Abbrennverbot  

für pyrotechnische Gegenstände der Klasse F2  

 

auf dem Gelände der Befreiungshalle und des Verwaltungsgebäudes samt dem 

dazugehörigen Geländeumfang während der Zeit vom 31.12.2023, 00.00 Uhr bis 

01.01.2024, 24.00 Uhr. 

 

2. Wer gegen dieses Abbrennverbot verstößt, handelt ordnungswidrig. Diese Ord-

nungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000,00 Euro geahndet wer-

den. Die Geldbuße wird hiermit angedroht. 

 

3. Die sofortige Vollziehung der Nummer 1 wird angeordnet. 

 

4. Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach der ortsüblichen Bekanntmachung als 

bekannt gegeben. 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage er-

hoben werden bei dem  

 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg, 

Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg. 

 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in ei-

ner für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechts-

behelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkun-

gen! 

 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich 

elektronisch einreichen. 

 

[Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt:] Kraft Bundesrecht wird in Prozessverfahren 

vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

 

Hinweis: 

Die Allgemeinverfügung mit Begründung kann beim Amt für Öffentliche Sicherheit 

und Ordnung der Stadt Kelheim, Ludwigsplatz 16, 93309 Kelheim, 2. OG, Zimmer 19 

während der allgemeinen Geschäftszeiten (Montag bis Freitag: 8 Uhr bis 12 Uhr, 

Montag, Dienstag und Donnerstag: 14 Uhr bis 16 Uhr) eingesehen werden. 

 
Stadt Kelheim 

 

gezeichnet Unterschrift 

 

Christian Schweiger 

Erster Bürgermeister 


